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E-Government;
Zustellkopfspezifikation 1.3.2.;

Empfehlungsverfahren;

Allfällige Stellungnahme bis 19. August 2010

Beilage

An den

Herrn Landesamtsdirektor

von

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wien

An den

Österreichischen Städtebund

Rathaus

1082 Wien




(post@staedtebund.gv.at)
An den

Österreichischen Gemeindebund

Löwelstraße 6

1010 Wien




(oesterreichischer@gemeindebund.gv.at)
An das

Bundeskanzleramt

IKT-Strategie des Bundes

Ballhausplatz 2

1010 Wien




(ikt@bka.gv.at)
Die Verbindungsstelle übermittelt - nach erfolgter abschließender Behandlung und Zustimmung in der Arbeitsgruppe Infrastruktur-Interoperabilität (AG-II) im Juli 2010 mit Hinweis bezüglich Ausschreibung Zustellkopf (dies wird durch das gesetzlich vorgesehene Vergabeverfahren für den sog. Zustellkopf erforderlich, welches gemäß § 32 Abs. 1 iVm § 40 Abs. 6 Zustellgesetz spätestens neun Monate nachdem zumindest drei elektronische Zustelldienste zugelassen worden sind, einzuleiten ist; die dritte Zulassung wurde mit 13.11.2009 erteilt) an die AG-Leiter-Gruppe – folgende Zustellkopfspezifikations-Dokumente

-
zusekopf_1_3_2_Konvention

Diese Spezifikation beschreibt die Schnittstellen und Abfragemöglichkeiten des

Zustellungskopfes im Rahmen der elektronischen Zustellung.

-
zuseldap_1_3_2_Konvention


Die elektronische Zustellung verwendet Verzeichnisdienste zur


Informationsverteilung. Das vorliegende Dokument beschreibt das LDAP –


Schema des Verzeichnisdienstes eines Zustelldienstes bzw. des Zustellkopfes.

-
zusepush_1_3_2_Konvention


Diese Spezifikation beschreibt das Protokoll zur Übermittlung von neuen


Einträgen bzw. zur Änderung/Löschung von Einträgen am Zustellkopf über das


PUSH Protokoll.

-
zuserech_1_3_2_Erläuterung


Die elektronische Zustellung ist ein zentraler Bestandteil des E-Government


Frameworks. Dieses Papier beschreibt Grundlagen, Prozessmodell und


Organisation der elektronischen Zustellungs-Verrechnung. Dabei wird auf die


eingesetzten Technologien und Methodiken pragmatisch referenziert.

mit dem Ersuchen um allfällige Stellungnahme *) bis 19. August 2010.

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt kein Einwand einlangen, würde Zustimmung angenommen und die Dokumente zur Empfehlung erhoben werden.

Die Änderungen in den Dokumenten sind im Änderungsverzeichnis des jeweiligen

Dokuments dokumentiert. Sie beinhalten die Erkenntnisse für einfacher umsetzbare

Konsequenzen aus Betrieb und Verrechnung des Zustellkopfes bisher durch das BKA sowie editorielle Korrekturen, sprachliche Klarstellungen und Detaillierungen von Elementen und betreffen im Detail die Kommunikation Zustelldienst – Zustellkopf (Abwärtskompatibilität gegeben). Bei der Dokumentenüberarbeitung wurden alle Dokumente auf eine einheitliche Versionsnummer (xxx-1.3.2) gestellt um den DokumentenbenutzerInnen die Übersicht zu erleichtern.

*) Um unterschiedliche Interpretationen einer allfälligen Stellungnahme zu verhindern und eine ordentliche Dokumentation aller Ergebnisse (Umfragen, Stellungnahmen, etc.) zu gewährleisten, wird ersucht, als Konklusio eine der folgenden Formulierungen zu verwenden: Dem Vorschlag wird zugestimmt. / Der Vorschlag wird abgelehnt. / Der Vorschlag wird zur Kenntnis genommen.


Der Leiter


Dr. Andreas Rosner
